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   RATSFRAKTION SCHMALLENBERG 

                       Schmallenberg, 31.05.2021 
 
 

Herrn Bürgermeister 
Burkhard König      
Rathaus 
57392 Schmallenberg 
 
 
Betr.: Antrag zur Beauftragung des Energie- und Klimabeirates mit Aufgaben zur Herstellung 
der Verfassungskonformität 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
die Stadtvertretung möge den Energie- und Klimabeirat mit folgenden Aufgaben 
beauftragen: 
 

1. Erarbeitung von lokalen Klimaschutzzielen für die Stadt Schmallenberg die 
mindestens den Treibhausgasreduktionen der Bundesregierung gemäß 
Klimaschutzgesetz 2021 entsprechen (Reduktion bis 2030 um 65% gegenüber 
1990 und Klimaneutralität bis 2045). 
 

2. Erarbeitung des Absenkpfades zur Erreichung dieser Ziele für die Sektoren 
Elektrizität, Wärme, und Verkehr, sowie jährliche Überprüfung hinsichtlich der 
Zielerreichung.  
 

3. Erarbeitung von Maßnahmenpaketen für die vorgenannten Sektoren die diese 
Zielerreichung ermöglichen 
 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann die Fortschreibung der Energie- und Treibhausgasbilanz 
2011 - 2018 aus dem Juni 2020 als Grundlage dienen und entsprechend fortgeschrieben 
werden. Vorhandene Angebote von externen Fachleuten z.B. der Energieagentur NRW 
sollten hierfür in Anspruch genommen werden. 
Um die Erreichung dieser Ziele überhaupt noch zu ermöglichen, ist es erforderlich die 
vorgenannten Punkte bis spätestens zum Ende des Jahres 2021 zu verabschieden und die 
Maßnahmen anschließend umgehend anzugehen. 
 
Begründung: 
 
Der erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat mit seinem Beschluss vom 24. März 
festgestellt, dass die bis zum Jahr 2030 zulässigen Emissionsmengen gemäß 
Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 mit Grundrechten unvereinbar sind, da die 
weiteren Emissionsreduktionen ab dem Jahr 2031 fehlen. Es ist demnach verfassungswidrig, 
dass Emissionsminderungslasten unbestimmt in die Zukunft verschoben werden, um das 
Ziel gemäß Pariser Klimaabkommen, die Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur 
auf deutlich unter 2°C, möglichst auf 1,5°C zu begrenzen, zu erreichen. 
 
Junge Menschen und zukünftige Generationen werden durch die Nicht-Definition von 
Emissionsminderungenpfaden und damit der Verschiebung der Problematik in die Zukunft in 
Ihren Freiheitsrechten verletzt, weil zukünftig dann nahezu jede Freiheit von den zukünftigen 
Emissionsminderungspflichten betroffen sein wird. 
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Die Energiewende und der Weg zu Klimaneutralität ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, die nicht vom Bund verordnet werden kann, sondern vor allem dezentral vor Ort in 
den Ländern und Kommunen umgesetzt werden muss. 
 
Wir sind deshalb auch als Stadt Schmallenberg durch das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes dazu angehalten, unseren Teil der Verantwortung zu 
übernehmen, um die Freiheitsrechte der jungen Menschen und zukünftiger 
Generationen zu schützen und dem Grundgesetz zu entsprechen. 
 
Neben der beschriebenen gesetzlichen und auch ethischen Verpflichtung ergeben sich durch 
einen konsequenten Klimaschutz in Schmallenberg zahlreiche Vorteile, die bereits in den 
vorangegangenen Anträgen beschrieben sind und hier nur stichpunktartig wiederholt 
werden: 
 

 Kein Abfluss von Finanzkraft aus der Region durch immer weiter steigende CO2-
Preise 

 Vermeidung von zusätzlichen Belastungen des städtischen Haushaltes durch 
steigende Energiekosten 

 Steigende regionale Wertschöpfung durch den Einsatz von erneuerbaren Energien, 
dadurch Erhalt / Ausbau von Arbeitsplätzen etc. 

 durch Bürgerenergieprojekte kann die lokale Infrastruktur, soziale Projekte, Kultur etc. 
finanziell unterstützt werden 

 Unabhängigkeit von z.T. willkürlichen und volatilen Energiemärkten 

 Tourismusförderung durch Nachhaltigkeit 

 Steigerung der Standortattraktivität, dadurch ergeben sich Wettbewerbsvorteile 
gegenüber weniger ambitionierten Kommunen 

 u.v.m. 
 
Die Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichtes vom 29. April 2021 kann detailliert 
hier nachgelesen werden: 

 
Bundesverfassungsgericht - Presse - Verfassungsbeschwerden gegen das 
Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich 
 
Mit besten Grüßen 

 
(Jürgen Meyer, Fraktionsvorsitzender) 
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